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VII.

'0 tTr' 'APtl1HLbou IpOPOC;.

TTapahaß6vn:c; be 01 'MnVa\Ol T~V ll'f'EI.l.OVlaV TOUTlJ1 T4J
Tpomv ~KOVTWV TWV tUl.ll.uixwv ~J1a TO TTauO'aviou 1.l'i00o~, ETaEav
li~ TE EOEl rrapEXEIV TWV rrOhEWV XPtll.lctTct rrpo~ TOV ßapßapov
Kai a~ vau~' rrpoO'Xlll.la rap ~V alluvctO'9Cll wv Erra80v blJoOv­
Tac; T~V ßctO'lheWC; xwpav. Kai 'EAhllVOTctIlLCll TOTE rrpWTOV ' Mll­
vaiOlC; KaTEO'Tll aPXtl, O'! €b€XOVTO TOV IpOPOV' oihw rap wvo­
J.la0'8ll TWV XPIH·U1TWV II IpOpa. ~v b' 6 rrpwToc; IpOPOC; Tax8dc;
n:TpaKocna TahC<VTC< Kai ~f}KOVTC<, SO berichtet Thukydides
(I 96), und wir haben seiner Erzählung Glauben geschenkt, bis
Kirohhoff vor jetzt zehn Jahren zu zeigen versucht hat (im Her­
mes XI 1-45), dass diese Angaben falsoh sind, dass die Tri­
bute in der ersten Zeit naoh der Stiftung des Bundes bei weitem
nicht diese Höhe erreioht. haben können, und dass erst seit der
Sohlaoht am EUl'ymedon die Summe von jährlich 460 Tal. in den
Bundesschatz floss. Kirchhoff hat das, wie wir von allen Seiten
hören, <mit unwiderlegliohen Gründen bewiesen', und die neue
Lehre fängt denn auch bereits an, in uusere Handbücher der grie­
chischen Geschichte und der griechischen Antiquitäten Eingang
zu finden. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenu man statt
dieser bedi)]gu~gslosen Zustimmung sich lieber die :Mithe genom­
men hätte, die Grundlage zu untersuchen, auf der die Beweis­
führung I\irchhoffs ruht; denn die wahre Dankbarkeit gegen die
Meister unserer Wissenschaft zeigt sich nicbt darin, dass wir die
Resultate ihrer Forsohungenkritiklos IHl.cbschreiben, sondern da­
rin dass wir weiterbauen auf dem Fundamente, das sie gelegt
haben. In diesem Sinne möchte ich die folgenden Seiten auf­
gefasst wissen. Wenn ich darin gezwungen bin, gegen Kirchhoff
zu polemisiren, so steht doch diese Polemik selbst auf dem Boden
der Kirchhoff'schen Forsohung; und sie beabsichtigt keineswegs

1 VergI. Rh. Mus. 1884, 34-64 und 239-259.
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Kirohhoff auf seinem eigentliohen Felde, der Philologie und for·
malen Epigrapllilr entgegenzutreten, auf dem wh alle seine Bohiiler
sind, sondern sie lezieht sich in der Hauptsaohe allf wirthsohafts­
gesohiohtliohe Fragen, also auf ein Gebiet, dRS mit der Epigra·
phik nur in äussel'1ioher Yerbindung steht.

Und nun zur Saohe.
Wie bekannt, zeigen die attisohen sog. Tributlisten Beit 442/1

eine Eintheilung des Reiolles in 5 Steuerbezirlre: 'IWVlKÖ~ <p6po~,

'EAA1]0"1T6vTlO~ <p6po~, e1Tt ep~K% cp6po~, K(xPlKO~ cp6po~, N1]­
O"lWTIKÖ~ <p6po~. Die Abgrenzung dielter Bezirke gegen einan­
der entsprioht nun zwar fast durohgehends den geographisohen
Verhältnissen, zeigt aber daneben einzelne "törende Anomalien.
So sollten Lemnos und Imbros ihrer Lage nach zum thrajdschen
oder hellespontisohen Bezirk gehören, statt zum Inselbezirk;
die sog. nördliohen Sporaden (Peparethos~ Skiathos eto.) liegen
Euboea viel näher der Chalkidike, nnd waren dooh der thra­
kisohen Provinz zugetheilt; Nisyros, die dOl'ische Insel an der
karischen Küste mitten zwisohen Kos, Knidos und Telos steuerte
im ionisohen, später im Inselbezirke statt im K(XPIKO~ lp6po~

wie ihre Naohbarstaaten. Diese Anomalieu in der administrativen
Eintheilung des Bundes - es sind die einzigen, die überhaupt
vorkommen meint Kirohhoff (a. a. O. S. ] 5), C würden völlig
unbegreiflioh sein, und zu der Annahme regelloser WiHkiir bei
Einriohtung der Quartiere nöthigen, wenn diese Einriohtung
gleichzeitig und auf einmal nach völligem Absohluss der Ent­
wiokelung des Bundesgebiets vorgenommen worden wäre j sie
seien erklärlioh nur unter der eben deshalb unausweiohliohen Yor­
aussetzung, dass die Bildung der einzelnen Quartiere vielmehr
Buooessive ,nach Massgabe der fortsohreitenden Entwiokelung des
Bundesgebietes erfolgt ist'. Bei seiner Gründung habe der Bund
nur drei Provinzen umfasst, den N1]O"IWTlKO~, >IWVIKO~ und 'EAll'JO"­
1T6vTIO~ cp6po~; naoh der Eroberung von Eon duroh Kimon sei
das thrakische Quartier erriohtet worden, nach der Sohlaoht am
Eurymedon das' karisohe Quartier. Indess auch bei dieser Hypo­
these bleiben zwei von den drei oben aufgeführten Anomalien
unerklärt. Denn wenn bei der Gründung des Bundes bereit.s das
helle8ponti~e neben dem Inselquartier be!ltand~ so ist kein Grund
abznsehen, warum Lemnos und Imbros nicht lieber dem erstem
zugetheilt wurden. Was Kirohhof! hiel' anführt, die beiden In­
seln hätten sehon zu dem ältesten Bestande des hellenischen Bun­
des unter Spartas Führung gellört, hat für unsere Frage gar
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keine Bedeutung, denn die Provinzialeintheilung des athenisohen
Bundes kann docll selbstverständlich nichts ~u thun haben mit
der Zeit, in der die einzeluen Städte einem ganz anderen BUlld
sich angeschlossen hatten. Und ebenso wenig verstehen wir, wa­
rum Peparethos, Skiathos, lkos etc. bei ihrem Eintritt in den Bund
nicht lieber dem nahen Jnselquartiere angeschlossen wurden, als
dem fernen tbrakischen, da ja das Inselquart.ier naoh Kirohboff
selbst noch vor dem thrakischen eingerichtet worden war, und
man also bei der Aufnahme jener Inseln die Wahl hatte, welohem
der heiden Quartiere man sie zutheilen wollte. Nur die Zuthei­
lung von Nisyros zum ionisohen Bezirk würde sich durch die
Hypothese Kirohhoffs erklären, wenn wir annehmen, dass NisyroE!
dem Bunde früher beigetreten ist, als die umliegenden Inseln.
Diese Annahme hat allerdings bei der geographisohen Lage Nis­
yros' keine besondere Wahrscheinliohkeit; es ist kaum ab.;usehen,
wie die kleine Insel allein ihre Unabhängigkeit hätte gewinnen
und behaupten können, so lange rings umher alles nooh persisch
war. Dooh darüber mag jeder denken wie er will; jedenfalls
aber erklärt auch Kirohhoff nioht, warum denn Nisyros später von
dem ionischen oder vielmehr ionisoh -karischen, denn beide
Bezirke wareIi damals vereinigt - Bezirk abgetrennt, nnd, der
Geographie zum Trotz, dem Inselbezirk zugetheilt worden ist. Das
sollte uns dooh davor warnen, aus der früheren Zugehörigkeit
von Nisyros zum ionischen Bezirk so weitgehende Sohlüsse zu
ziehen, wie es Kirohboff gethan hat. Denn die ganze Hypothese
von der sucoessiven Entstehung der Steuerbezirkc ruht nur auf
dieser einen Thatsache.

Dagegen sprioht gegen diese Annahme der Umstand, dass
die Eintheilung des Reiches in die 5 Steuerbezirke in unseren
Tributlisten erst seit dem Jahre 442/1 auftritt, während vorher
die Bundesstädte bunt duroh einander, wenn auch gelegentlich
mit einiger Berüoksichtigung der geographischen Orunung auf­
getliht·t werden. Hätten nuu die Steuerbezirke schon seit Errioh­
tung des Bundes bestanden, so müssten die Städte in unseren
Tributlisten offenbar von Anfang an nach dieser Eintheilung an­
geordnet sein; da das aber, wie eben bemerkt, erst seit 442/1
der Fall ist, so sehe ioh nioht, wie man sioh dem Sohlusse ent­
ziehen kann, dass die Eintheilung eben erst in diesem Jahre ge­
schaffen ist. Mindestens würden dazu sehr viel stärkere Beweise
gehören, als. Kirohhoff ins Feld führt.

Uebrigens sollen wir nioht vergessen, dass alle administra-
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tiven Eintheilungen mehr oder weniger willkürlich sind, und
dass dabei auch sonst öfter geographische Anomalien vorkommen,
die keineswegs aus historischen VerhäUnissen zu erklären sind.
Oder warum gehört heute Aegina zur Nomarohie Attika und
nicht zur Nomarohie Argolis, deren KUste es doch sehr viel nä­
her liegH Oder Elba zur Provinz Livorno statt zur Provinz
Pisa? Ausserdem ist assahr zweifelhaft, ob denen, die die Ein­
theilung des attischen Reiches in die 5 Steuerbezirke vornahmen,
die von Kirchhoff hervorgehobenen Anomalien tiberhaupt zum Be­
wusstsein gekommen sind. Uns freilich gewähren uusere guten
Karten die Möglichkeit uns mit einem Bliok tiber die gegensei­
tige Lage der Inseln des ägäischen Meeres zu orientirenj die
Zeitgenossen des Perikles waren nicht in dieser glüoklichen Lage.
Ist es doch sehr fraglich, ob es damals überhaupt sohon Speoial­
karten von Gl'iechenland gegeben hat. Statt uns also über die
wenigen Versehen aufzuhalten, die bei dieser Einriohtung vor­
gekommen sind, soHten wir es vielmehr bewundern, dass die Ein­
riohtnng im übrigen so korrekt auagefallen ist.

Gestützt auf den eben erörterten Thatbestand behauptet
Kirehhoff nun weiter, die Städte auf dem ionischen Festland
und der ganze karisohe 8teuerbezirk seien erst duroh die Sohlaoht
am EurymedQn zum Anschluss an den Bund gebraoht worden.
Wir werden von vorn herein zweiflen, ob es möglich ist, auf 80

sohwankendem Grunde einen haltbaren Bau aufzuführen. Kirch­
hoff selbst wundert sieh denn auch, dass Thukydides seine Leser
über die <epoohemach"ende Bedeutung' der Eurymedonschlacht
und ihre weitreichenden Folgen so völlig im Dunkel lässt (a. a. O.
S. 1). Dieses Sohweigen giebt in der That zu denkenj und ein
Bliok auf die Geschiohte der Jahre seit 479 noch mehr. Durch
den Sieg bei Mykale war die persische Flotte im ägäisohen Meer
völlig verniohtet worden; bis zur Sohlaoht bei Knidos hat seitdem
kein persisches Kriegssohiff mehr diese Gewässer durchfuroht;
die hellenische Bundes.Dotte war die absolute Herrin des Meeres.
Von den Inseln an der asiatischen Küste war damit jeder Zwang
genommen, der sie in der Unterthänigkeit gegen Persien hätte
festhalten können; und wenn einzelne trotzdem im Medismos ver­
harrt hätten, 80 besassen die verbündefen Hellenen die Mittel,
sie zum Anschluss an die nationale Sache zu zwingen. Dass
dieser Ansohluss erfolgt ist, zeigt die Unternehmung gegen Ky­
pros im Jahre nach der Schlacht bei Mykalej aie hat zur Vor­
aussetzung, dass Rhodos wie die übrigen Inseln an der karisohen
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Küste bereits für den hellenischen Bund gewonnen waren. Eine
Bestätigung dafür geben die Vorwürfe des Timokreon gegen The­
mistokles, weil er ihn nicht in seine Vaterstadt Ialysos zurück­
geführt habe. Da sich Kirchhoff mit Aufwand grossen dialek­
tischen Scharfsinns bemüht hat, dieses Zeugniss zu entkräften,
wird es nöthig sein, etwas länger dabei zu verweilen, selbst auf
die Gefahr hin, dass ich Eulen nach Athen tragen sollte; denn
die Sache scheint mir allerdings evident.

Zunächst, wann und warum ist Timokreon verbannt worden?
Wir haben die Wahl zwischen zwei Annahmen: entweder ist er
verbannt worden nnter persischer Herrschaft, als Gegner der
Partei, die damals in lalY80s das Heft in der Hand hielt, oder
nach der nationalen Erhebung wegen Medismos. Da er nun selbst
ans seiner medischen Gesinnung kein. Hehl macht und auch 80nst
glaubwürdig bezeugt ist, dass er während seiner Verbannung am
Hofe des Gr08skönigs lebte, BO kann es nicht zweifelhaft sein,
für welche Alternative wir nns zn entscheiden haben. Timokreon
ist also verbannt worden, nachdem Rhodos von Persien a.bgefal·
len war; nnd da er von Themistokles seine Restitution hoffte,
so muss dieser Abfall geraume Zeit vor der Schlacht 3m Eury­
medon erfolgt sein, während er andrerseits nicht vor die Schlacht
bei Mykale gesetzt werdeu kann. Darans ergiebt sich, was von
der Behauptung Kirchhoffs zu halten ist (a, a. O. S. 44), Timo­
kreon habe <zu den Miinne1'1l g~hört, die im eigenen Interesse,
oder im Interesse ihrer Partei auf Andros Bollicitirtell', nämlich
bei den Führern der hellenichen Flotte, die nach der Schlacht
bei Salamis, uoch im Herbst 480 Andros belagerte. Aber auch
ganz abgesehen davon hätten die Griechen damals, solange die
persische Flotte noch in den ionischen Gewässern lag, an ein
Unternehmen gegen Rhodos nicht denken könneu; und ich kann
mir nicht vorstelleu, dass Timokreou so unvernünftig gewesen
sein sollte, Themistoldes eineu Vorwurf daraus zu machen, dass
er unter solchen Umständen nachts für ihn getban hat. Wenn
Herodot sagt (VIII 112) El€JlIO'TOKh€l1C;; be , .• €O'Tt€JlTtWV e.e.; T<Ie.;
liUae.; vl1o'oue.; aTt€lhirrrlPlouc.; Myoue.; ah€e XPl1JlaTa ••••. Mywv
WC;; d Jl~ bWO'OUO'I TO aheOJlEVOV, €mXEel T~V O'TpanJ1V TWV
'EhAl1VWV Kal TtOAlOPK€W'V e.tmpnO'€l, so bezieht sich das natür­
lich uur auf die Kykladen und Südeuboea, wie denn Herodot
selbst gleich darauf sagt, dass Themistoldes in Folge dieser Dro­
hungen Geldel' von Karystos und Paros erhielt. In wiefern die
Worte Herodots 'einen Kommentar zu den Andeutungen in Timo-
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beons Versen abgeben' (Kirchl>off S. 43) ist mir, wie ich offen
bekennen muss, unverständlich; denn Timokreon sagt von The­
mistokles (fr. 1 Bergk)

oe,;. T1IlOKP€OVTCX
Et'ivov EOVT' &p'fupiOl(jl KUßCXA1KOl<Jl rr€H18€1e,; Oll KCXTii'f€V
~e,; rrcxTpib' 'IUAU(fOV, Acxßiliv bE
Tpi' &pTupiou TUACXVT' ~ßcx rrMwv e\e; OA€8poV,
TOUe; IlEV KCXTUTWV abiKWc,;, TOUe,; b' EKbu'uKWV TOUe,; bE Kcxivwv
ap'fUpiwv Urr6rrA€WC;

bei Herodot aber steht kein Wort davon, dass Themistok1es "'im
Berbst 480 Gegner verbannt oder Verbannte zurückgeführt habe. '
Und tiberbaupt scheint mir, dass die angeftihrten Verse nur dann
eine Poiute haben, wenn sie sich auf die Weise beziehen, wie
Themistokles in 1a1ysos selbst gewirthsohaftet hat. Wie man
aber auob über diesen Punkt denken mag, soviel ist klar, dass
1alysos zu der Zeit, von der Timobeon spricht, die persische
Herrsohaft bereits abgesohüttelt hatte; denn sie setzen voraus,
dass Themistokles auf die Regiel'ung der Stadt massgebenden
Eillfl.USS besass. '

Also Rhodos hat sich jedenfalls bereits geraume Zeit vor
der Schlaoht am Eurymedon der nationalen Sache angeschlossen.
Dann ist aber nicht abzusehen, wie die Perser den Besitz der
kleinen Küsteninseln zwischen Rhodos und Samos behauptet ha­
ben sollten. .Es wird demnach sehr wahrscheinlich, dass slimmt­
liche Inseln an der kleinasiatischen Ki.iste nicht lange naoh der
Schlacht bei Mykale in den hellenisohen Bund getreten sind.

Was dre Städte auf dem asiatischen Festlande angeht, so
scheint mir gegenüber Herodots Worten (IX 104) OUTW bit TO
b€urepov 'lwV1ll arr<> TT€pO'€wV &rr€O'Tl1 ein Zweifel nicht möglicll
zu sein, dass der Abfall Ioniens gleich nach der Schlacht bei
Mykale erfolgt ist, mochten auch die Peloponnesier zunächst sich
nooh weigern, die festllindisohen Städte in den hellenischen Bund
aufzunehmen. Für die nähere BegrUlldullg verweise iob auf den
Aufsatz von Leo in den Verb,mdlungen der 32. PhiI. Vers. in
Wiesbadeu 1878 S. 60 ff. Dagegen werden die Städte auf dem
karisohen Festlande mit Ausnahme vielleioht von Knidos, aller­
dings erst..Jlm die Zeit der Eurymedonscb1aoht in den Bund ge­
treten sein.

Dass die hellespontisohen Landschaften zu dem ursprüng­
lichen Bestand des atbenischen Bundes gehörten, brauoht nioht
bewiesen zu werden, und wird auoh von Kirohhoff selbst aner-
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bnnt. Dagegen soll naoh Kirohhoff das <thrakische Quartier'
erst nach der Eroberung von Eon eingerichtet worden sein. Ich
will darüber .nicht streiten, denn die Eroberung von Eon 1 ist so
früh erfolgt, dass die Bunde.sorganisaHon möglicherweise erst etwas
später vollendet worden ist. Soviel ist sicher, dass die thraluschen
Küstenstädte gleioh bei der ersten Veranlagung der Tribute mit
eingeschätzt worden sind. Denn im Nikiasfrieden wurde ausbe­
dungen, dass die zu Sparta übergetretenen athenischen Bundes­
städte auf der Chalkidike: Olynthos, Spartolos, Akanthos eto. au­
toxTom sein sollen, gegen Zahlung des e.'lf' 'AptO'Tdbou q>6po~.

Nun wird die That.sache von keiner Seite bestritten, dass es
Aristeides gewesen ist, der bei der Gründung des Bundes die Tri­
butsätze geregelt hat. Folglich i~t der 'lfPUJTO~ q>6po~ TaXG€l~
bei Thukydides mit dem t'lf' 'APIO'Telbou q>6po~ identisch, denn
wäre das nicht der Fall gewesen, so müsste es zwei t'lf' 'ApIO'­
T€ibou q>6pot gegeben haben; eine Annahme, die unzulässig ist,
da dieser Ausdruok im Instrumente des Nikiasfriedens, also in
einem offioiellen Dokumente, gebrauoht wird, wo jeder Doppelsinn
zu vermeiden war.

Die vorstehende Untersuchung hat, wie ioh hoffe, gezeigt,
dass niohts in unserer UeberJieferung uns zu der Annahme be­
reohtigt, der delisoh-attische Bund habe erst in Folge der Schlaoht
am Eurymedon sioh über llämmtliche griechisohen Gemeinden am
ägäischen Meer ausgedehnt, die einst unter persischer Herr·
schaft gestanden hatten, sondern dass vielmehr alles darauf hin­
fuhrt, dass diese Städte, mit verhältnissmässig geringfügigen Aus­
nahmen, gleioh bei seiner Stiftung oder nur ganz kurze Zeit
später dem Bunde beigetreten sind. Das ist auch schon 0. priori
sehr wahrscheinlich. Denn bei dem tiefgewurzelten Partioularis­
mus, der den Grundfehler des griechischen Charakters bildete, ist
eine freiwillige Einigung der Seestaaten zum Kriege gegen Per­
sien nur verständlich, wenn sie unter dem frischen Eindruok der
Siege von Salamis und Mykale zu Stande kam. Kam die Eini­
gung damals nicht zu Stande, wie hätten 130 verhältnissmässig un­
bedeutende Erfolge wie die Einnahme von Eon oder der Sieg am
Eurymedon sie bewirken sollen? Ganz im Gegentheil, indem die

1 Eine zweimalige Eroberung von Eon anzunehmen, scheint mir
ebenso widersinnig, wie die Annahme einer zweimaligen Eroberung von
Sestes oder die Erfindung eines doppelten Lykurg oder eines doppelten
Pheidon. Solohe Hypothesen sind nur der Ausdruck unserer eigenen
Rathlosigkeit.
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Persergefabr durch diese SieEe in immer weitere Ferne zuriiek~

geschoben wurde, mussten die centrifugalen Tendenzen daduroh
eher eine Stäl'I;:ung erfahren. So ist der Abfall von Thasos fast
unmittelbar nach der Sohlacht am Eurymedon erfolgt. Ist es
nöthig, hier daran zu erinnern, wie der zweite attische Seebund
schon 4-5 Jahre nach seiner Gründung seine grösste Ausdeh~

nung el'l'eicht hat, oder wie die italienisohe und die deutsohe Ein­
heit die unmittelbare Folge der Siege von 1859 und 1870 ge­
wesen ist?

Dass das Gesagte riohtig ist, und der Bund wirklich schon
bei seiner Gründung im wesentlichen seinen späteren Umfang
hatte, beweist auch die Höhe des rrpwTo<; <popOC; TaX9eiC;, 460 Ta­
lente. Kirchhofi' hat allerdings die schwierige Aufgabe übernommen,
zu beweisen, dass der rrpwTo<; <popo<; TaX9€ic;, von dem Thuky­
dides spricht, eben nicht der rrpwToc; cpopOc; gewesen sei; aber
wer dieses dialektische Kunststück nicht mitmaohen und dooh
an Kirchhofi's Hypothese festhalten will, dem bleibt nur die
Wahl entweder mit heroisohem Entschluss die Thukydides-Stelle
[Ur il1terpolirt zu erklären (so Classen Thllkyd. I 3 S. 283 f.), oder
anzunehmen, dass in den ersten Ja.hren des Bundes die Leistungen
der einzelnen Städte eine ganz exorbitante Höhe erreicht haben
(Fränkel im Anhang zu Boeckhs Staatsh. II 3 S. 88 f.).

Im ersteren Falle wären wir allerdings die Schwierigkeit
los; ob aber die historisohe Wahrheit bei einem so willkürliohen
Verfahren gewinnt, ist eine andere Frage. Jedenfalls zeigt Diod.
XI 47, dass bereits Ephoros die Stelle in seinem Thukydides­
Exemplar gelesen hat eben wie wir heute. Das andere Aus­
kunftsmittel iuvolvirt meiner Ausicht nach eine wirthsohaftsge­
schichtliche Unmöglichkeit; denn auch wenn wir alle Städte, die
nach Kirchhofi' zum urspriiuglichen Bestand des Bundes gehört
haben, mit dem höohsten Tributsatz einstellen, den sie überhaupt
nach den erhaltenen Listen vor der allgemeinen Tributerhöhung
im Jahre 425/4 gezahlt haben, würde sich der gesammte Betrag
der Tribute nach Kirch~fi's eigener Bereohnung nur auf 154 Tal.
belaufen haben. Sollen wir denn annehmen, dass das dreifaohe
bezahlt worden ist, und das in einer Zeit, wo der Geldwerth noch
viel höher Vr als zur Zeit des peloponnesischen Krieges? Und dass
der trr') Apl<1nibou' <popOC; keineswegs übertrieben hoch gewesen
sein kann, zeigt ebenso die gl'osse Popularität des Aristeidel!l in
den Bundesstaaten (vergI. Timokr. fr. 1), wie die Bestimmung
des Nikiasfriedells, die zu den Lakedämoniern ahgefallenen athe-
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nisohen Bundesstädte in der Chalkidike sollten autonom sein, <pE­
pOU<iac; TÜV <p6pov TÜV ETI' ApHin;ioou (Thuk. V 18).

Natürlioh folgt aus der Ansetzung des Gesammtbetrages
der Tribute zu 460 Tal. noch nicht, dass diese Summe auoh je­
desmal vollständig einging. Thukydides sagt ausdrücklioh Ö TIPW­
TOc; <p6poC; Tax8Eic; habe 460 Tal. betragen; und schon die
runde Summe zeigt, dass es sioh hier um eine Solleinnahme han­
delt. Steuern gehen aber niemals ganz vollständig einj und aus·
serdem ist es sehr wahrscheinlioh, dass man älmlich wie bei der
Einsohätzung von 425/4 auoh jetzt manohe Städte veranlagt hat,
die dem Bund noch nicht beigetreten waren, die man aber zum
Beitritt zu veranlassen· hoffte. Doch konnte das so sioh ergebende
Deficit kaum sehr wesentlich ins Gewicht fallen.

Die bedeutende Höhe des TIpWTOc; <popOC; TaX8Eic; gibt uns
ferner den Beweis dafür, dass gleich von Anfang an bei weitem
die Mehrzahl der am Bund theilnehmenden Staaten es vorzogen
Geld zu zahlen statt Schiffe zu stellen. Denn die Annahme, es
hätten anfangs sämmtlicbe Bundesstaaten <popOC; gezahlt und zu­
gleioh Sohiffe gestellt, ist nioht nur aus inneren Gründen sehr un­
wahrscheinlioh, sondern steht auch in direktem Widerspruch mit
den Worten des Thukydides ~ I 96) mxpaA<xßovTEC; b' 01. ' AellvalOi
T~V frrE/.wviav .••• ETal:av &C; TE EOEl mxpEXElV TWV TIOAEWV xpi}­
J.l<XTa TIPOC; TÜV ßapßapov Ka1 äc; vaGe;. Das ist also gleich bei
der ersten Organisation des Bundes gesohehen. Und ich sehe
nicht, mit welchem Rechte man aus Thukydides I 99: ~llU lUP
T~V aTIOKVll<ilV TauTllv TWV <iTpaTElwv O\. TIAEIOUe; aUTwv (TWV
l:uJ.lJ.laxwv) lva /l11 UTI' OtKOU W<il, xpi}/laTa ETal:aVToavT1 TliJV
VEWV TO lKVOU/lEVOV a.vaAW/-la <pEpElV den Schluss ziehen könnte,
diese Verwandlung der Kontingente in Geldbeiträge sei erst im
Laufe der Entwickelung des Bundes erfolgt. Denn wie lästig
längere Feldzüge sind, darüber hatten die Kleinstaaten unter per­
sisoher Herrschaft und später unter der kurzen spartanischen He­
gemonie Erfahrungen zu machen reiohlich Gelegenheit gehabt,
wenn sie solche Erfahrungen zu machen überhaupt nöthig hatten.

Nach welchen Kriterien Aristeides bei Festsetzung der 'l'ri­
bute verfuhr, wissen wir nicht; denn Plut. Arist. 24 01 b' "EA­
AllVE<; .... TIpO<iETal:av alJrlfl eAPI<iTEIOlJ) xwpav TE Kai TIPO<iO­
bou<; E1Tl<iKE\jJa/lEVOv opi<im TO K(1T' aHav €KU<iT\V Kat bUVa/-lIV
wird doch kaum auf gleichzeitige Ueberlieferung zurückgehen.
Wenn wir aber sehell, wie die Athener später während des sici­
lischen Feldzuges die Tribute aufheben und durch einen Zoll
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von 5% des Werthes aller zur See in die Bundesstädte ein- und
ausgeführten Waaren ersetz(>.n, so wird die Annahme wohl nicht
ungerechtfertigt sein, dass es eben die Zolleinnahmen gewesen
sind, die für Aristeides' Einschätzung die Grundlage abgaben. Das
schliesst nicht aus, dass daneben die besonderen Verhältnisse der
Einzelstaaten billige Berücksichtigung fanden. Da sich die Athe­
ner von der Ersetzung der damals etwa 900 Tal. betragenden
Tribute durch die elKO(jTn im Jahr 414/3 eine Erhöhung ihrer
Einnahmen versprachen, so müssen die etwa 460 TaL, die vor
dem peloponnesisohen Kriege eingingen, ungefähr dem Ertrage
eines Werthzolles von 2-21/ 2 % entsprochen haben. Dooh können
bei dem höheren Geldwerth und dem ohne Zweifel sohwäoberen
Handelsverkehr zur Zeit der Perserkriege die Zollerträge damals
diese Summe bei weitem nioht erreicht haben, sodass die Tribute
des Aristeides wabrscheinlich auf der Basis eines Wertbzolles von
5% berechnet sind.

VIII.

Da s Psephisma des Kallill.s.

Der bekannte Volksbeschlu88 des Kallias über die Rück·
zahlung der heiligen Gelder und die Verwaltung dei' Tempel­
schätze (CIA. I 82 = Dittenberger 14), und das auf der Rüokseite
desselben Steines eingegrabene Psephisma. verwandten Inhalts
können naoh Sohriftoharakter und Orthographie (Dativ in al~,

auv consequent statt Euv) nicht VOl' 01. 90,1 (420/19) aufgestellt
sein (Kirohhoff, Abh. d. Berl. Ahd, 1864 S. 26 ff.). 'Demge­
mäss hatte BUokh (Staatsh. II 2 S. 56 ff.) das erste dieser De·
krete an das Ende von 419/8, das zweite an den Anfang von
418/7 gesetzt. Dem gegenüber behauptet Kirchhoff (11.. a. O.
S. 8 ff.), unsere Psephismen müssten soll~n 485/4 und 434/3 ver­
fasst sein, seien aber erst 12-20 Jahre später öffentlich aufge­
stellt worden. Bei der grossen und wohlbegründeten Autorität
Kirehhoffs in epigraphischen l!'rll.gen llat diese Annahme fast all­
gemeine Zustimmung gefunden; 11ur Loeschcke, soviel ich sehe,
hat ihr widersprochen und möohte die Urkunden um 2 Olympia­
den, also bis 442/1, weiter hinaufsetzen (De titulis aliquot Atti­
c'is) [Bonn 1876J S. 1-11). Kirehhoff hat das Gewicht von.. .
Loeschckes Einwänden gefühlt, aber der Versnch zu ihrer Wider-
legung, den er in der Abhandlung C Zur Geschichte des athenischen
Staatsschatzes' (Berl. Akad. 1876 S. 21 ff.) gemacht hat, ist
wie ioh Rhein. Mus. 1884 S. 49-64 gezeigt zu haben glaube,

Rbein. Mus. f. PlliloI. N. F. XLIII. 8..
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gänzlich misslungen. Wenigstens ist die Vertheidigung der Kirch­
hoH'schen Hypothese durch einen ihrer Anhänger so ungliicklich
ausgefallen, dass ich mir eine bessere Bestätigung der Richtig­
keit meiner Ausführungen gar llicht wünscllen kanll 1, Natürlich
aber folgt 'daraus noch keineswegs, dass Loeschcke mit seinem
Ansatz das rechte getroH'en hat; vielmehr wird sich hoH'entlich
aus dem folgenden ergeben, dass er noch mehr als Kircbhoff
das Alter unserer Inschriften überschätzt. Doch werfen wir jetzt
einen Blick auf die Urkunden selbst.

Da!' el'ste unsel'er heiden Dekrete, das des Kallias, handelt
zunächst von der Rückzahlung der bei den Tempelschätzen auf­
genommenen Anleihen: &rroOouvcn TOI~ eEOI~ [TJa xpruumx T<I
O<pEt},OjlEVa, €rc€toi] T~ , Aellvailf TU TPl(Jx1},ta T<l},avT[a] &vEvll­
VETKmt E~ rco},tV, a E\jJ~<ptO'TO, VOI,llO'jlaTo,,; TtjlEOcmou' &rrobt­
[b]6vm M: &rco TWV XPlll-HlTWV a &rroboO'iv EO'nv TOI<; 9EoI<;;
E\jJlllp!O'jl[E]va, T<l TE rcapa TOle;; 'EHllVOTallime;; ovm VUV Kat
TaAAn a €O'n TmJTWV [T]WV Xpl1jl<hwv, Kat TU EK T~<;; OEKaTTJ<;
ErrE!OUV rcpaa~. AOT!O'lX0'9wv b€. [01. 1I.]OT!O'Tal 01. TptUKOvm oi­
rc€P VUV Ta OlpE!AOj.1€Va TOI<; &J<p[tßw)c;;, O'uvaTw~<; b€.

1 Max Fränkel meint auf S. 48 der Ernst Curtius gewidmeten
Aufsätze, 'meiu Angriff Kirch"hoffs Hypothese) bliebe zwar nicht
stehen, wenn Thuk. III 17 unecht wäre, aber er falle sicher, wenn das
Cll.pitel echt ist'. Ich bin allerdings nach wie vor von der Unechtheit
dieses Capitels überzeugt, es kommt indess hier auf diese Frage nicht
das gering~te an. Denn in dem betreffenden ,steht kein Wort
davon, dass die Tempelschätze im Herbst 428 erschöpft
waren, sondern nur, was wir auch aus Thuk. UI 19 entnehmen können,
dass diese von dem eisernen Reservefouds der 1000 TaL abge-
sehen, bereits zum Theil waren. Ich habe selbst-
vel'ständlich nie daran gedacht, das zu bestreiten, und nur behauptet,
(lass damals noch ein Rest der Schätile vorhanden gewesen ist, dessen

wÜ' nicht kennen, der aber ungerechnet dcn Reservefonds -
1000 Tal. nicht zu ~haben braucht. Und ich sehe nicht,
dass diese Annahme durch das berüchtigte Cap. 17 widerlegt würde.
Und ebensowenig beweist es, dass' dieselbe princlpielle Scheidung und
ränmliche Vereinigung heiliger und profaner Gelder, wie sie Kh'chhoff

• für Athen sich auch zu Anfang des 2. .Tahrh. in De-
los findet'. Denn es bedarf doch wohl kaum der Bemerkung, dass Delos
zu seinem panhellel1ischen Heiligthum in einem ganz anderen Verhält­
niss stand, als Athen zu seiner Stadtgöttill. Das alles, was Herr
Fränkel zu sagen weiss. Und offenbar wird Niemand schwache Gründe
ins Feld führen, wenn ihm starkc Gründe zu Geuote stehen.
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TWA AO'fUJ'TWV ~ ßOUA~ aUTOKp<XTWpE<1TW. arrobOvTwv [bE TJa
Xpl1lJ.aTa 01 rrpUTa.VEl<; IJ.ETa T~<; ßOUAfj<; Kat EEaA€t<pOVTWV ErrEl­
[Mv] arrobW<1lV, ll1Tf)aavTE<; T<X TE mva.Kla Kat Ta 'fpalJ.lJ.aTEla
Kat EUIJ. rr[OU UAJAOel ~ 'fE'fpaIJ.IJ.EVOV. arroq>lXlv6vTWV bE Ta lE­
lpalJ.lJ.EVa 01 TE lEp[fi<; K]at 01 lEponotot Mt El Tl<;UAAO<; olbE.
Dann folgen Bestimmungen über die Verwaltung der so zurück­
gezahlten Gelder, die weiter unten besprochen werden sollen; zum
Schluss wird verordnet: ErrElMvbE arrObEbolJ.Eva ~ 1'0'\<; eEO'\C;
[Ta XP]l1lJ.aTa, El;; Ta VEWpw. Kat Ta TEiXll To,\e; mpWU<1l xpfj<1em
XPDlJ.a[<Jlv ••..•.].

Kircbhoff (Abh. d. Berl. Akad. 1864 S. 26) ist der An­
sicht, dass keine dieser Bestimmungen 'mit den uns bekannten
Verhältnissen der Zeit, in welche er sie setze (d. h. 435/4 und.
434/3) in Widerspruch stehe'. Mir soheint das gerade Gegen­
theil der Fall: diese Bestimmungen widerspreohen aufs sohroffste
allem dem, was wir über die Finanzlage Athens in den letzten
Jahren vor Ausbruch/des peloponnesisohen Krieges wissen. Athen
befand sich damals, wie bekannt, in den blühendsten finanziellen
Verhältnissen; seit dem Abschluss' des dreissigjährigen Friedens
mit Sparta war der Friede nur einmal, durch den kurzen Krieg
gegen Samos, unterbrochen worden. Und dieser Krieg kostete
nur etwa 1200 Tal., die noch dazu zum grossen Theil aus den
laufenden Tributeinnahmen bestritten wurden 1; die Kosten der

1 Nach Thuk. I 117 hatten die Samiel' nach ihrer Niederwerfung
an Athen die Kriegskosten (Ta Xp1]llUTU Ta dvuÄw6eV't"u) zu erstatten.
Der Betrag belief sich nach Nepos Timoth. 1 auf 1200 Tal.; dass die­
selbe Zahl bei Diod. XII 28 herzustellen ist (wo O\(lKOO'{WV steht), ist
evident -und auell allgemein anerkannt. Isokrates Antid. 111 giebt in
runder Summe 1000 Tal. Nach der leider sehr verstümmelten Sohatz­
urkunde CIA. I 177 scheinen 1276 Tal. fÜr den Krieg verwendet wor­
den zu sein (vergl. Rh. Mus. 1884 S. 58). Da der peloponnesische Krieg
von 431/0-423/2, nicht mehr als etwa 13000 Tal., jährlich also etwas
weniger als 1500 Tal. gelfpstet hat (Rhein. Mus. 1884 S. 246), wobei-die
Ansätze reichlich gegriffen sind, so scheint ein Aufwand für den Krieg
gegen Samos von 1200-1300 Tal. ganz angemessen. Die 140 attischen
Trieren würden bei einem Solde von 3 Ob. für den Mann in den 8-9
Monaten der Belagerung (Thuk. I 117 EtE1tOÄ10pKiJell<1aV EVUT\II f.lllvl)
einen Aufwarid von 560-630 Tal. verursacht haben, falls die Beman­
nung vollzählig war, was abel' offenbar nicht deI' Fall sein konnte.
Dass schon in dieser Zeit neben dem Solde <1ITllpe<1IOV gezahlt worden
sei (Duncker, Gesch. d. Alterth. IX 141), ist eine ganz willkürliche An­
nahme, die durch das, was über die persischen Subsidien an die Pelo·
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Tempelbauten aber wurden, wie Kirohhoff selbst annimmt (Abh.
d. Berl. ,Akad. 1876 S. 37), unmittelbar aus den Schätzen der
Götter bestritten, ohne dass der Staat zur Rückzahlung ver­
pflichtet gewesen wäre. Es ist also absolut unerfindbar, für
welche Zweoke in der Zeit vor 434/3 beim Schatz der Athena
eine Anleihe von 3000 Tal. hätte aufgenommen werden sollen;
oder vielmehr von übel' 3000 Tal., da schon die runde Summe
zeigt, dass es sich nur um eine Abschlagszahlung handelt. Denn
dass diese 3000 Tal. die Rückzahlung einer Anleihe sind, steht
zwar in unserem Dekrete nicht mit ausdrücklichen Worten, folgt
aber aus der ganzen Sachlage, und wird auch VOll Kirchhoff
zugegeben (a. a. O. S. 22). - Aehnliche Schwierigkeiten er­
geben sioh, wenn wir die Urkunde mit Loeschoke in 442/1
setzen; es wird nicht nöthig sein, hier ausführlich darauf ein­
zugehen.

Indess nehmen wir immerhin an, dass die obige Voraus­
setzung betreffs der Kosten der Tempelbauten unrichtig, und dass
die grosse Anleihe beim Sohatz der Athena zu diesem Zweck
aufgenommen worden sei. Aber wie erklären sioh dann die An­
leihen bei den Schätzen der < anderen Götter)? Dass es sich hier
zum Theil um ganz kleine Summen handelt, um solohe Bagatellen
wie die 80 Dr., die in einem der Jahre 426/5 bis 423/2 aus dem
Sohatze des Herakles von Kynosarges oder gar die 2 Dr. 11/ 2 Ob.
die in derselben Zeit aus dem Schatze der 'A9llvata ETrI TTuAAa­
bl4' entliehen wurden (ClA. I 273) zeigt die Fassung unseres
Dekrets: &nobOvTwv b€ Ta. XPtlllUTa 01 npUTaVf.I<; ... Z:llTtl(J(XVrec;

ponnesier berichtet wird (Thuk. VIII 58, Xen. Hell. I 5,4-7) ihre Wider­
legung findet. Es ist aber sehr wohl möglich, dass der Sold zur Zeit
des samisohen Krieges nur 2 Ob. betragen hat (vergI. Duncker a. a. O.
IX 141). Da Chios und Lesbos keinen Tribut zahlten, so müssen sie
auch ihre Kontingente selbst unterhalten haben. Die Kosten dafür
können also in den 12-1300 Tal. nicht einbegriffen sein; dieselben
würden, bei einer Zahl von 5.5 Schiffen und denselben Voraussetzungen
wie oben, für 8-9 Monate 220-247'/2 Tal. betragen haben. Es bleibt
also jedenfalls noch eine hinreichende Summe für den Sold des - übri­
gens ohne Zweifel wenig zahlreichen (vergl. Thuk. III 18) - Landheeres
und die Kosten des Kriegsmaterials, selbst wenn wir annehmen wollten,
wofür nicht der geringste Anhaltspnnkt vorliegt, die 8-9 Monate bei
Thnk. I 117 bezögen sich nicht auf die ganze Dauer der Belagerung
seit der Schlaoht bei Tragia. sondern nur auf den letzten Thei! der­
selben seit der definitiven Einsohliessung. Denn die dieser vorangehen­
den Ereignisse dürften kaum einen sehr langen Zeitraum gefüllt haben.
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Ta TE rnVaKla Kat Ta lpalJlJaTE'ia Kat E.!XIJ rrou dAA09l ~ lE1PCXIJ­
IJEVOV . lXrro<pmVOVTWV be Tq lE1PCXIJIJEVCL 01. TE 1Epf]c; Kat 01
1EporrOlOt KCLtEi:W;; dAAOc; OThEV. Zugieich ergibt sich aus den
angeführten Worten, dass die Anleihe in ziemlioh tumultuarischer
Weise aufgenommen war, sodass der Staat selbst nicht mehr recht
wusste, wieviel er eigentlich den Göttern sohuldete. Ein solohes
Verfahren ist verständlich in einer :finanziell bedrängten Zeit,
nimmermehr aber in einer Zeit geordneter Finanzwirthsohaft wie
es die Jahre der perikleisohen V~l'waltung vor dem peloponne­
sischen Krieg doch gewesen sind. Das gilt ebenso, mögen wir
die Insohrift mit Kirohhoff in 434/3, oder mit Loesohcke in 442/1
setzen.

Dazu kommt weiter, dass unsere Insohrift, wie von keiner
Seite in Abrede gestellt wird, nioht vor 420 eingegraben sein
kann. Welches Interesse konnte man aber damals haben, Be­
stimmungen über finanzielle Massregeln, die längst der Gesohiohte
angehörten, in Stein hauen und öffentlich aufstellen zu lassen?
Das kommt mir so vor, als wenn heute der Reiohsanzeiger die
Gesetze über die Verwendung der französisohen Kriegsentschädi­
gung nooh einmal veröffentliohen wollte. Kirchhoff (Abh. d. Berl.
Akad. S. 28) beruft sioh hier auf die Volksbesohlüsse für Me­
thone (eIA. I 40), die angeblich (eine recht schlagende Analogie
für die Praxis> liefern sollen, Volksbeschlüsse erst längere Zeit
später aufzustellen, als sie gefasst sind. loh bedaure diese Ana­
logie nicht zu sehen. Denn erstens sind diese Volksbesohlüsse
schon vier b.eziehllngsweise zwei Jahre nach ihrer Abfassung
öffentlioh aufgestellt worden, und zweitens betreffen sie Privile­
gien, die zur Zeit der Aufstellung des uns erhaltenen Steines
nooh in Gültigkeit standen. Sie hatten also zu dieser Zeit noch
volles aotuelles Interesse; und wenn man früher versäumt hatte,
sie in Stein hauen zu lassen, oder das aufgestellte Exemplar zu
Sohaden gekommen war, so ist die spätere Aufstellung bezie­
hungsweise Erneuerung", vollständig moHvirt. Dagegen konnte
die Kenntniss der finanziellen Massregeln, die das Dekret des
Kallias anordnet, 14 oder mehr Jahre nach dessen Abfassung
nicht die geringste praktische Bedeutung meh.r haben.

So vöflig diese' Massregeln nun mit der finanziellen Lage
Athens im Jahre 435/4, oder auch 442/1 in Widerspruch stehen,
so trefflich passen s~e für die Zeit, in der sie eingegraben und
aufgestellt worden sind, die 90. Olympiade (420-16). Der Krieg
gegen Sparta war soeben beendigt. Athen war im Laufe des~
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selben genöthigt gßwesen, seiM sämmtliehen Tempelschätze zur
Bestreitung der Kriegskosten zu verwenden, die Schätze der Athena
Polias ebenso wie die der Atllena Nike und der (anderen Götter',
bis auf den eisernen Reservefonds von 1000 Tal. Nach dem Frie­
den war es die erste Sorge des Staat,es, die Höhe der Verpflich­
tungen gegen die Tempelschätze durch den (Oberrechnungshof'
feststßllen zu lassen; bedeutende Bruohstücke der betreffenden
Urkunde sind auf uns gelangt (CIA. 1273). Es geschah also
grade das, was unser Decret vorsohreibt: J\oTt<Ja<J6wv be 0\ hO­
Tl<JTUl 0\ TptCtKOYTU OYTT€P VUV Ta. OqJ€thOlJ.€VU T01<; 6€01<; aKpl­
ßw<;. Der Schluss, der sich aus dem allem ergiebt, scheint mir
evident zu aein: nnsere Urkunde gehört in dieselbe Zeit, in der
sie in Stein gebauen und öffentlich aufgestellt worden in die
Jahre zwiscben dem Frieden des Nikias und der Expedition nach
Sicilien.

Es würde auch ohne Zweifel Niemandem in den Sinn ge­
kommen sein, unserem Deoret ein anderes Datum anzuWeill!ln,
wenn es niolltB weiter enthielte, als die eben besproohenen finan­
ziellen Bestimmungen. Es enthält aber ausserdem nooh Belltim­
mungen über die Verwaltung der rückgezahlten Tempelscb1i.tze,
und diese sind es, die Kirchhoff zu seiner Datirung veranla13st
haben. Naoh den oben angeführt.en Worten aTToqJ<ltVOVTWV be
Ta T€TpajllJ.€va 01 TE \€PI1<; Kai Ot t€POTTOlOl Kai d Tt<; aAAo<;
OThEV fährt das Decret nämlich fort: T<ljlta<; b' aTToKUUjl€U€t[v
TOJUTWV TWV XPlllJ.CtTWV ()TUjlrr€p Ta~ a;';'a<; &PXa<;, Ku6ttm,p
TOU<; TWV \[€PWJv TWV T~<;'Aellvalu<;. OQTOl bE TajllEUOVTWV EIJ.
rrOhEt EV T4J öm<J80[MJ/-tlJl Ta TWV 8€wv XP~jlaT<l ö<Ju buvaTov
Kai O<Jtov, KaI <JUVUVOlTOVTWV Kul <JUTKA€IOVTWV Ta.<; Bupu<; 1'00
om<J80MlJ.ou KUI <Ju<J<JTJ/-tuwocr8wv 1'01<; TWV TI1<; ,Aellvata<; TU­
/-t(at<;' TTapa be TWV vuv Ta/-ttwV KUI TWV bn<JT<lTWV KaI TWV
\€POTTOlWV TWV EV 1'01<; \€pol<;, 01 VUV blaX€lpiZ;o\J<J[lJV, &TTupt8­
IJ.TJ<J<l<J8wv Kai aTTO<JT!'J<JaaBwv TeX XP~IJ.UTU €VUVT10V TI1<; ßOUh[ijJ<;
Ejl rrOA€t, Kai rrupab€taaBwv 0\ T<l1l1<lt 0\ haXOVT€<; rrapa TWV
vOv &pXOVTWV KaI EV <JT~h1J avaTPlXlVCtVTWV (/-t)tq aTTavTa Ka8'
~KMTOV TE TWV 8€wv Ta XP~jlaTa örro<Ja E<JTlv EKa<JTlp Kul <JU/-t­
naVTWV K€qJCtAlXIOV, XWPl~ TO T€ apTUptOv KaI TO Xpu<Jl0V. KaI
TQ Aomov a\lUTpaqJOVTWV 0\ dEi Talliul €<; <JT~A!'JV, Kai AOlOV
InbOvTwv TWV TE OVTWV XPlllJ.CtTWV Kai TWV TTpO<JtOVTWV Tot<;
9€01l;; Kai €aVTt a[nJava;'(<JKllTlXl KUTa. TOV EvtaUToV, npo(; TOU<;
hOTt<JT<l<;, Kai €U8uva<; blbOvTWV' Kui EK TTava61lvalwv E<; TTava­
Bnvaux TOh AOTOV blOOVTWV, Kae&.TT€p 0\ Ta T11<; 'Aellvala<; T[a]-
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Ill€.UOVT€lj;. T(i~ be O'T~A<X~} EV <xtlj; ClV aV<XTPU\IlWO'lTa XP~Il<XT<X,

Ta l€.pra, 8iJVTWV Eil noXEl oi. Talll<Xl. Nun wissen wir aus einer
anderen Urkunde (CIA. I 194), dass es Schatzmeister der 'an­
deren Götter' schon im Jahr 427/6 gegeben hat; und da natUr­
lieh an eine Rückzahlung von Sohulden während des KriegeB
nieht gedaoht werden kann, so müsste unser Deoret in die Zeit
vor 451 geBetzt werden, falls 6S wirklich, wie Kirohhoff annimmt,
die Einsetzung der T<Xlllm TWV aAAwv e€.wv verordnet.

Diese VOl'aussetzung ist aber nach dem Wortlant unseres
Decrets keineswegs nothwendig. Dort wird nur bestimmt, dass
die T<Xlllal TWV aAAUJv e€.wv in derselben Weise erloost werden
sollen, wie die Tallial TWV ll=pwv Tij<; ~A8'1lvalalj;, d. h. einer aus
jeder der 10 Phylen (vergl. Dittenberger Sylloge I S.29 A.7);
und das sohliesst dooh nioht aus, dass das Kollegium der TC11l1al
TWV aAAWV eEWV sohon vorher, aber in anderer Zusammensetzung,
bestanden hat. Nun wissen wir aus dem Inventar der Sohätze
der 'anderen Götter' CIA. I 194-225, dass es im Jahr 427/6
jedenfalls nioht mehr als 7 Talllm TwvaAAUJv 8EWV gegeben hat;
nach Kirchho:ffs eigener seIn' wahrscheinlicher Annahme hätte das
Kollegium aus I) Mitgliedern bestanden. Es ist nicht abzusehen,
warum die Zahl der 'ralllCll seit 435/4 auf die Hälfte bätte ver­
mindert werden sollen; dagegen verstehen wir sehr gut die Notb­
wendigkeit einer Verdoppelung in den Jahren 420-16. Denn
eine so einschneidende Reform wie die Concentrirung sämmtlicher
Tempelsohätze des Landes auf der Akropolis kann schwerlich auf
einmal zur vollständigen Durchführung gekommen sein. Die PI'ie­
ster der einzelnen Tempel hatten nattirlich ein Interesse daran,
die Verwaltung der heiligen Gelder in eigener Hand zu behalten,
und sie konnten sich in ihrem Widentreben gegen vom Volke
beschlossene :M:assregel hinter l'eligiösen Bedenken verschanzen,
denen ja auch unser Decret ausdrücklich Rechnung trägt. Wir
wissen denn auch aus Thukydides (11 13, 5), dass bei Ausbruch
des peloponnesischen Krieges ansehnliche Schätze (XPtl/-.l<XT<X OUK
6Aira) in den Tempeln ausserhalb der Akropolis sich befanden.
Diese Gelder wa.ren im archidamischen Kdege zum sehr grossen
Theile vom Staate. verbraucht worden; das Declet des Kallia.s be­
stimmt nutJ"o dass dieselben bei ihrer Rüokzahlung mit dem Schatz
der (anderen Götter' vereinigt werden sollen, und dass eben da­
hin die sonst noch im Lande verstreuten Weihgesohenke aus edlem
Metall zu bringen seien. Dass dabei eine sorgfältige Inventari­
sirung vorgesohrieben war, ist ganz in der Ordnung, und ebenso
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dass dafUr die Normen massgebend sein sollten, die sich bei der
Invelltarisirung der Schätze der Polias seit lange bewährt hatten.
Durch alles dieses empfing der Wirkungskreis der Tlllliat TWV
älXwv 6€wv eine sehr bedeutende Erweiterung, und das ist offen­
bar der Grund, warum ihre Zahl jetzt verdoppelt wurde.

Gehen wir nUll zu dem Beschluss auf der Rückseite unseres
Steines über. Der Anfang ist verstümmelt; es handelt sich um
die Herstellung goldener Niken und von Geräthen (1To/J.'lTEla) zum
panathenäischen Festzuge. Dann werden gesetzliche Garantien
festgestellt, um die Verschleuderung des Schatzes der Polias zu
verhindern, und bestimmt, dass die Hellenotamien die· eingehenden
Tributbeträ.ge sofort bei den TIl/J.lat Tile; 6EOO deponiren sollen.
Wenn diese Bestimmung schon vor dem Kriege bestanden hat, BQ

muss sie währencl desselben, zur Vereinfachung des Geschäfts·
ganges, auspendirt worden sein. Dann heisst es: [l1TE1Mv b€ EK
nu]v blllKO<Jiwv Ta[MvTw]V, a le; u'lT6bo<J1V lqJ[~q)l<Jrat (} b[fI­
floe; To'ie;] öHme; 9Eo'ie;, u['ltobo9]fj Ta O<pE1MflEva, ra[fllEUE<J9w
ra J.l€V Tfle; 'Af)ll]vaiae; Xpnllam [lv Tq,] E'ltl bEtta 'wO olncr[6o­
bOflOU, Ta h€ TWV akkwv Q]EWV ~v TtV ~'It' up[l<Jn:p]a. Endlich
wird die Bestimmung des ersten Decrets iiber die Inventarisirung
der TempelecMtze wiederholt.

Ich muss bei dieser letzteren Bestimmung noch einen Augen­
blick verweilen, weil sie es die Kirchhoff den Anlass gegeben
hat, unBer Decret in das Jahr 434/3 zu setzen. In diesem Jahre
beginnen nämlioh die inschriftlioh. erhaltenen Inventare des Schatzes
der Polias, und da sich bis jetzt auch nicht das kleiDl;te Frag­
ment eines älteren Inventars gefunden hat, so schliesst Kirchhoff,
dass die Inventarisirung der Schätze überhaupt erst mit diesem
J abre begonnen hätte. Dieser Schluss ist ohne Zweifel berech­
tigt, soweit die öffentliohe Aufstellung dieser Inventare in Be­
tracht kommt; l{eineswegs aber, wenn es sich um Inventarisirung
überhaupt handelt. Denn so vertrauensselig können die Athener
unmöglich gewesen sein, dass sie es bis 435/4 in. das Belieben
jedes Ta,..d(X~ und jedes Subalternbeamten gestellt hätten, mit den
Schätzen zu maohen, was ihnen geftel. Inventare müssen also
jedenfalls schon seit viel früherer Zeit bestanden haben; wenn
ich auch gern zugeben will, dass dieselben im Jahr 434/8 zum
ersten Mal in Stein gehauen öffentlich aufgestellt worden sind.
Dass man bei dieser Gelegenheit eine Generalrevision vornahm,
und die Inventare systematisch neu ordnete, liegt in der Natur
der Sache. Wenn es nun aber in unserem Volksbeschluss zu
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Ende hehlst: [6rr6cr~ OE TW]V XPIlllaTwv TWV (\€pw]v (icrTlXTa
€crTlV nav[apt9lla, TaOTa apl9llncra]t vuv IlWl TWV T[ETTap]wv
apxwv, a~ €h{oo[crav dEI TOV AOTOV EI{ TIa,v)cx9IlValWV €C; TIa,[vcx­
l1nv]ma" 6rroaa IlEv Xpo[cra taTlV n6rroua apTopii] n i'rnap­
TUPet crTtl[UCXVT€C; ...], so liegt gar keine Veranlassung vor, diese
Bestimmung auf die Weihgeschenke der PoHas zu beziehen, um
so weniger als unmittelbar vorher von den Schätzen (ler anderen
Götter die Rede ist, und wie schon bemerkt, diese·Bestimmung
nichts anderes ist, als die Wiederholung dessen, was sohon da.s
Deoret des Kallias in Betreff dieser Schätze V6l·ordnet hat.

loh glaube im Vorstehenden gezeigt zu haben, dass ein ir­
gend zwingender Grund, unser Dekret mit Kirobhoff in die Jahre
435/4 und 434/3 su setzen nicht vorliegt: dRas vielmehr diese
Hypothese uns in eine Reihe von Widersprüchen und nnanz­
geschichtlichen UnmägHohkeiten verwiokelt, während der Inhalt
unserer Dekrete aufs beste den Verhältnissen der 90. Olympiade
entspricht, in die sie naoh Orthographie und Schriftcharakter ge­
hören. Es wird also bei der Zeitbestimmung Boeckhs zu bleiben
haben.

Als obere Grenze für die Datirung unserer Volkabesohlüsse
ergiebt sich demnaoh der Frieden des Nikias, als untere die Rüs­
tungen für die sicilische Expedition, die nicht nur alle laufen­
den Einnahmen absorbirten, sondern den Staat zwangen, wieder
auf Anleihen aus dem Schatz zurüokzugreifen, der in den folgen­
den Jahren bis 412/1 vollständig aufgezehrt wurde. Boeokh
nimmt mm al), das Dekret des Kallias sei zu Ende einer pan­
athenäisohen Finanzperiode erlassen, und setzt dasselbe demnach
Ende 419/8, das Dekret auf der Rückseite des Steines an den
Anfang 418i7. Diese Annahme hat viel Anspreohendes, wenn
sie auch nioht als absolut sicher gelten kann. Jedenfalls dürfen
IlnSere Dekrete nicht früher gesetzt werden. Denn der jähr­
liohe Ertrag der Tribute und übrigen Einnahmen aus den über­
seeisohen Besitzungen qes Staates kann in dieser Zeit kaum
über 1200 Tal. bettagen haben (Rh. Mus. 1884 S. 42), wird aber
auch andrerseits nioht viel hinter dieser Summe zurüokgeblieben
sein. Das ergiebt zusammen für die drei Jahre 421/0, 420/19,
419/8 360MaI., wozu denn noch etwa 900 Tal. Tributgelder
kommen, die im Frühjahr 421, also grade um die Zeit des Frie­
densschlusses, fällig waren. Diese 4500 Tal waren natürlich
nicht in ihrem vollen Betrag für Rüokzahlungen verfügbar, da
olme Zweifel naoh dem Frieden viele rückständige Kriegskollten
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zu liquidiren waren, ferner die Zuschüsse für den Riclltersold,
die Reiterei und Flotte ansehnliche Beträge erforderten, und end­
lich auch die Kriegsoperationen in Thrakien und im Peloponnes
während dieser 3 Jahre einige, wenn auch kaum sehr bedeutende
Ausgaben, llöthig machten. Immerhin ist die Möglichkeit, ja
Wahrscheinlichkeit nicllt in .A brede~ zu stellen, daBs die Ueber­
sohüsse dieser Jahre hinreichten, um 3000 Tal. an den Schatz
der Athena zu zahlen, und nooh einen Rest für die' audern Götter>

zu behalten. Wer anderer Ansicht ist, muss unter Ver­
zicht die Hypothese Boeckhs unsere Dekrete in die nächsteu
Jahre 418/7 und 417/6 setzen, darf aber in keinem Falle weiter
hinabgehen. Denn del' zweite unBerer VolksbeschlüsBe muss etwa
ein Jahr llach dem ersten verfasst sein, wie daraus hervorgeht,
dass in diesem bestimmte Kassenbestände und Einuahmequellen für
die Rückzahlung der heiligen Gelder angewiesen werden, während
dort von einem Pauschquantum von 200 TaL zu demselben Zwecke
die Rede ist. Offenbar also haben die .Kassenbestände der Helle­
notamien und der der b€K(lTll - doch wohl der b€K(XTll
im thrakisehen Bosporos, der einzigen Steuer dieser Art im atti­
schen Reiche, von der wir Nachricht haben - zur Deckungdel'
aufgenommenen Anleihen nioht ausgereicht, was auch sehr be­
greiflich da es sich dabei um über 700 Tal. handelte. Eine
Summe von weiteren 200 Tal. konnte aber für diesen Z\veck erst
nach dem Eingehen der Tribute des nächsten Jahres disponibel
sein, also im folgenden Frühjahr zu den grossen lJionysien. In
diese Zeit also, oder etwas später, wird unser zweites Decret zu
setzen sein, und zwar ist der spateste Termin das Friihjahr 416,
da im J!"rühjahr 415 die Vorbereitungen zur sicilischen Expedi­
tion schon in vollem Gange waren.

Rom. JuIius Beloch.




